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Mama bleibt zu Hause 

Versichertenzahlen zeigen, dass Väter sich wesentlich seltener 
„kindkrank“ melden 

Kranke Kinder brauchen Ruhe und Pflege. Für Eltern bedeuten Krankheitszei-
ten der Kinder häufig eine Abwesenheit am Arbeitsplatz. Doch wer macht den 
morgendlichen Anruf beim Arbeitgeber und meldet sich „kindkrank“ – Mama 
oder Papa? Und wie funktioniert überhaupt die Krankmeldung in diesem Fall? 
Die IKK Südwest erklärt es.     

Scharlach, Dreitagefieber, Hand-Mund-Fuß-Krankheit oder aktuell die Grippe – das Grauen 
an den Eingangstüren von Kindertagesstätten hat viele Namen. Neben der Sorge um den 
Nachwuchs belastet berufstätige Eltern bei einer Ansteckung auch die Verantwortung für ihre 
beruflichen Aufgaben und die Frage, ob ihre Abwesenheit im Job vielleicht negative Folgen 
mit sich bringt. 

Grundsätzlich dürfen gesetzlich versicherte Arbeitnehmer pro Kind zehn Tage frei nehmen, 
um sich um ihren kranken Nachwuchs zu kümmern – Mutter und Vater haben also gemein-
sam zwanzig Tage pro gesetzlich versichertem Kind zur Verfügung. Allerdings ist der An-
spruch, unabhängig von der Anzahl der Kinder, auf maximal 25 Arbeitstage pro Elternteil 
innerhalb eines Jahres begrenzt. Eine Übertragung der Tage von einem auf den anderen 
Elternteil ist erlaubt – vorausgesetzt, beide Arbeitgeber stimmen zu. Bei Alleinerziehenden 
erfolgt die Addition automatisch: Ihnen stehen 20 Tage pro Kind, maximal aber 50 Arbeitsta-
ge im Jahr, zur Verfügung. Kann keine andere im Haushalt lebende Person die Betreuung 
des Kindes übernehmen, zahlt die Krankenkasse in dieser Zeit ein Kinderkrankengeld in 
Höhe von 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts. Wenn in den vorausgegange-
nen zwölf Monaten eine Einmalzahlung durch den Arbeitgeber erfolgt ist, wird sogar der volle 
Betrag ausgezahlt. 

Nach Zahlen der IKK Südwest sind es zumeist Mütter, die die Kindkranktage in Anspruch 
nehmen: Nur circa 20 Prozent der Anträge auf Kinderkrankengeld werden von Vätern einge-
reicht. Dabei liegt die Anzahl der männlichen Antragssteller in Hessen (24,1 Prozent) und 
Rheinland-Pfalz (21,6 Prozent) etwas höher als im Saarland (19,9 Prozent).  

Doch ganz egal, wer von der Arbeit zurücktritt: Wichtig für die korrekte Krankmeldung ist, 
dass bei der Erkrankung eines Kindes – anders als bei der eigenen Krankmeldung – bereits 
am ersten Tag eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt werden muss. Darüber hinaus gilt der 
Anspruch auf das Kinderkrankengeld im Regelfall nur für  Kinder unter 12 Jahren. Viele Ar-
beitgeber haben allerdings in ihrem Unternehmen individuelle Regelungen getroffen. Abwei-
chende Regelungen gelten außerdem für Auszubildende. Was nicht sein darf: Arbeitnehmer 
sollten sich bei der Erkrankung eines Kindes niemals selbst krankmelden – im schlimmsten 
Fall droht hier die fristlose Kündigung 

 



  
Die IKK Südwest 

Aktuell betreut die IKK mehr als 640.000 Versicherte und über 90.000 Betriebe in Hessen, 
Rheinland-Pfalz und im Saarland. Versicherte und Interessenten können auf eine persönli-
che Betreuung in unseren 19 Geschäftsstellen in der Region vertrauen. Darüber hinaus ist 
die IKK Südwest an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr über die kostenfreie IKK 
Service-Hotline 0800/0 119 119 oder unter www.ikk-suedwest.de zu erreichen. 


